
mündlicher Verhandlung ergangene Hauptsacheentscheidung
habe für den Antragsteller nicht zum Erfolg geführt, verstößt
gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Sie stellt eine unzulässige Betrach-
tung im Nachhinein dar (BVerfG FamRZ 2005, 1893).
2. Prozesskostenvorschuss nach § 1360a Abs. 4 BGB kann
auch verlangt werden, wenn ein Ehegatte Unterhaltsansprü-
che eines aus einer früheren Ehe stammenden Kindes
abwehren will (OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1744).
3. Eine Partei, die gegen Entgelt eine sog. Scheinehe ge-
schlossen hat, trifft grundsätzlich die Pflicht, hiervon Rück-
lagen zu bilden, um die Kosten eines Eheaufhebungsver-
fahrens finanzieren zu können (BGH FamRB 2005, 328
[Neumann]).

Verfahrensrecht

1. Ein sorgeberechtigter Elternteil ist auch im Falle eines
Interessenwiderstreits zwischen ihm und seinem Kind aus-
nahmsweise befugt, dasKind gerichtlich zu vertreten, wenn
eine ordnungsgemäße Vertretung durch einen Ergänzungs-
pfleger nicht rechtzeitig sichergestellt ist und dem Kind da-

durch Schaden droht, dass es die Entscheidung über seine
Rückführung nach dem HKÜ wegen seiner Minderjährigkeit
nicht angreifen kann. Eine Entscheidung über die Rückfüh-
rung eines Kindes nach dem HKÜ kann dieses in seinen
Grundrechten verletzen, wenn trotz widerstreitender Interes-
sen der Eltern ein Verfahrenspfleger für das Kind nicht
bestellt worden ist (BVerfG FamRZ 2005, 1657).
2. Billigt das Berufungsgericht in einem Urteil, mit dem es
das erstinstanzliche Urteil wegen eines Verfahrensfehlers auf-
hebt und die Sache zurückverweist, die materiell-rechtliche
Beurteilung des Sachverhalts durch die Vorinstanz, ist es
an diese Beurteilung im erneuten Berufungsverfahren nicht
gebunden. Nimmt es eine solche Bindung irrtümlich an und
verschließt sich weiteren Ausführungen einer Partei zur recht-
lichen Beurteilung, so liegt darin regelmäßig ein Verstoß
gegen das Gebot des rechtlichen Gehörs. Die Zulassung
der Revision durch das Revisionsgericht ist in einem solchen
Fall aber nur gerechtfertigt, wenn sich die Gehörsverletzung
als entscheidungserheblich erweist (BGH FamRZ 2005,
1667; FuR 2005, 510).
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